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Ein ausserordentlicher Gewerkschafts¬
kongress.

Der ausserordentliche Gewerkschaftskongress, derauf den 27.. und 28. Mai 1922 nach Bern iinberufen
ZZ % 1Sa 6-infee?sti£k zu dem K°ngress, der am 12.und 13. April 1919 in Ölten stattfand. Damals standenzur Behandlung: Der Achtstundentag in der Schweiz,Der internationale Gewerkschafskongress, Die
Arbeitslosenfrage, Die Uebergangswirtschaft.
a T,/Venj €f damals galt} der alten Forderung des
Achtstundentages zum Durchbruch und zur gesetzlichenSanktion zu verhelfen, so gut es heute, drei Jahre
spater, unter dem Druck einer unerhörten Wirtschaftskrise,

den Kampf gegen alle reaktionären Mächte zuorganisieren, die den Moment für gekommen erachten,der Arbeiterschaft heute wieder zu entreissen, was siedamals erkämpft hatte.
Wenn wir uns die Situation vom Frühjahr 1919

vergegenwärtigen, tritt uns klar vor Augen, dass der
Bewilhgungseifer der Unternehmer nur durch scharfenDruck der Gewerkschaften erzielt wurde. Es bedurftein einer ßeihe von Branchen zäher Verhandlungen, umzum Ziel zukommen, trotz der Tatsache, dass im Ausland

die 48stundenwoche bereits anerkannt war.Der Bundesrat selber stellte sich in seiner
Botschaft vom 29. April 1919 durchaus auf den Boden
der 48stundenwoche. Er verwies auf die Einführungder 48stundenwoche in allen massgebenden Ländern,ferner auf den 13. Teil des Fridensvertrages, der den
Arbeitern den Achtstundentag zusicherte. Der Bundesrat

vertrat die Auffassung, dass die Einführung der
48stundenwoche kein übereilter Schritt mehr sei, da
andere Länder vorangegangen seien.

aq *Alich voin. gesundheitlichen Standpunkt aus sei die
4»stundenwoche zu begrüssen, insbesondere den Frauen
gegenüber.

a i^r Bundesrat zeigte damals Verständnis für die
Arbeiterschaft, was sich auch in dem folgenden Satz
seiner Botschaft zeigt:- «Die Verkürzung der Arbeitszeitauf 48 Stunden in der Woche ist ein altes Postulatder Industriearbeiterschaft, die heute ungestümer als
je deren Erfüllung fordert. Zu den sachlichen Gründentreten psychologische Gründe und Stimmungen, und es
Sw!ine Uj£lugkeit und gereichte dem Staat nur zumSchaden, wollten die politischen Behörden und die Ar-
stellln >FSC SiCh ihnen rein ablehnend gegenüber-

res
?919 W**?8*011 *? Bundesversammlung des Jah-

zuUtimmt nTr?™? %P E^twurf des BundesratesZr l^ii S Gesetz über die 48stundenwoche fand
einmal L fe1^ Billig™g des Volkes, dass nichteinmal eine Referendumsbewegung dagegen zustande

«^nKS Sfhwfe^i?el gestaltete sich die Bewegunghinsichtlich der Einführung der 48stundenwoch! im Ge-

o Druck und Administration: o

Unionsdruckerei Bern
oooo Kapellenstrasse 60000

werbe Schon anlässlich der ersten Verhandlungen mitden Unternehmeryerbänden im Gewerbe am 24. April1919 zeigte sich ein hartnäckiger Widerstand. Der Vorschlag zu einem Gesetzentwurf über die Arbeitszeit imGewerbe der vom Gewerkschaftsbund dem Bundesrateingereicht wurde rief bei den Gewerblern die
heftigste Opposition hervor.
0+Q++U^rd6fe^ nanidie Konferenz von Washingtonstatt die ebenfalls die 48stundenwoche sanktionierte.Der Bundesrat konnte sich aber nicht dazu entschlies-
sen, dieses «Uebereinkommen» der Bundesversammlung

zur Katifizierung zu empfehlen. Anlässlich einerKonferenz zwischen Unternehmervertretern und Arbei-
^T^*6111/^11?', dem Präsidium von BundesratSchulthess erklarte letzterer, es sollte nun vorerst die
Abstimmung über das Arbeitszeitgesetz für die
Verkehrsanstalten abgewartet werden. Die Abstimmung seiein Prüfstein dafür, was das Schweizervolk von der48stundenwoche halte.

Das Schweizervolk gab seine Meinung unzweideutig
kund Nichtsdestoweniger setzte ein zielbewusster

Kampf aller rückschrittlichen Elemente gegen die 48-stundenwoche ein der sehr gefördert wurde durch die
Verschlechterung der allgemeinen wirtschaftlichen Lage

Die Antrage auf vorübergehende Verlängerung derArbeitszeit auf Grund von Artikel 41 des Fabrikgesetzesmehrten sich und im Herbst 1921 erblickte dann die
sogenannte «Motion Abt» das Licht der WeltDer sofortigen energischen Stellungnahme der
Gewerkschaften gegen diesen reaktionären Anschlag wares wohl zuzuschreiben, dass zunächst eine Ruhepauseeintrat. Unter der Oberfläche wurde allerdings um soemsiger gearbeitet. Der Artikel 41 wurde vom Bundesrat

in immer weitherzigerer Weise angewendet. DerBundesrat liess sich sogar dazu herbei, durch einenBündesbeschluss vom 3. April 1922 die Artikel 136 und167 der Verordnung über den Vollzug des Fabrikgesetzes
abzuändern in dem Sinne, dass die Begutachtungder -Kollektivgesuche um Arbeitszeitverlängerung derparitätisch zusammengesetzten Fabrikkommission

entzogen wurde. Das Volkswirtschaftsdepartement
entscheidet von sich aus. Die Bewilligung von Einzelgesuchen

wurde dem Abteilungschef übertragen. Einsprachen
dagegen können innert 10 Tagen erfolgen: siekönnen aber den Entscheid nicht sistieren

Sodann hat der Bundesrat der Bundesversammlung
einen Vorschlag für die Revision des Artikels 41 des
Fabrikgesetzes unterbreitet, der in der Junisession zurBehandlung steht. Er lautet:
W.*AA f*•. In Zfiten einer allgemeinen schwerenWirtschaftskrise verlängert sich die nach dem
vorangehenden Artikel zulässige Arbeitsdauer bis auf 54Stunden wöchentlich. Der Bundesrat entscheidet
darüber, ob die Voraussetzung für die Anwendung dieserBestimmung vorhanden sei.

+ -ttl11-,2*^' in denen diese Voraussetzung nicht zu-trittt, kann der Bundesrat ganzen Industrien oder
einzelnen Fabriken eine Verlängerung der wöchentlichen
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Arbeitsdauer bis auf 54 Stunden gestatten, wenn und
solange zwingende Gründe es rechtfertigen. »

Ueber die parlamentarische Erledigung dieses
Vorschlages wird man sich in Arbeiterkreisen keinen
Illusionen hingeben. Es wird alles brauchen, damit dieser
Vorschlag nicht noch erheblich verschlechtert wird.
Die Arbeiterschaft muss sich daher über die
gegenwärtige Lage volle Kcchenschaft geben und alle
Massnahmen zur Abwehr der Reaktion vorkehren. Diesem
Zweck soll unser Kongress gelten. Die Arbeiterschaft
muss sich aber auch der Gefahren bewusst sein, die ihr
aus der Gesetzänderung international drohen. Sobald
unser 48stundengesetz fällt, wird das ein Signal sein
für unsere Konkurrenzländer, die Arbeitszeit ebenfalls
zu verlängern. Der «Vorsprung » der Schweiz, der ihr
die Konkurrenzfähigkeit sichern soll, ist damit wieder
illusorisch gemacht, und es werden unsere Scharfmacher

mit verdoppeltem Eifer neue Anschläge auf die'
Rechte und Freiheiten der Arbeiter ausbrüten, um so
nach und nach wieder zu unbeschränkten «Herren im
Hause » zu werden.

Der Lohnabbau, der gegenwärtig ein Hauptproblem

darstellt, hat schon zu schweren Konflikten
geführt, und es ist zu erwarten, dass er in der nächsten
Zeit noch nicht zum Stillstand kommt. In der
Lohnabbaufrage gibt es nur insoweit einen grundsätzlichen
Gesichtspunkt, als die Arbeiterschaft verlangen muss,
dass der Lohn mit den Kosten der Lebenshaltung im
Einklang steht. Die Arbeiterschaft muss es aber
entschieden ablehnen, eine Berechtigung für einen Abbau
der Löhne anzuerkennen, wenn diese Berechtigung von
Indexziffern abgeleitet wird, die nicht alle Faktoren
der Lebenshaltung berücksichtigen, und die immer nur
Durchschnittszahlen sein können, die dem Einzelfall
nicht gerecht werden.

Die Arbeiterschaft muss sich entschieden dagegen
wenden, dass sie nun wiederum und allein der
leidtragende Teil sein soll, dass die Behörden den «Lohnabbau

» unterstützen und sanktionieren, aber alle
ernsten Massnahmen für einen wirksamen Preisabbau
versäumen.

Die Arbeitslosenfrage, zu der der Kongress Stellung

nehmen soll, ist uns allen leider nur allzu vertraut.
Wir wollen hier nicht aufzählen, was unserseits schon
alles getan wurde, um der Arbeitslosennot zu begegnen.
Die Protokolle unserer Kongresse, Ausschussitzungen
und Konferenzen geben darüber Auskunft. Wir wollen
auch nicht leugnen, dass einiges geschehen ist, um die
Not zu lindern. Dagegen ist Tatsache, dass die Frage
der Arbeitsbeschaffung, mag sie auch viele Schwierigkeiten

haben, nie mit rechtem Ernst behandelt wurde.
Man sah die Zahl der Arbeitslosen von Monat zu Monat
anschwellen, bewilligte Subventionen, die einen Tropfen

auf einen heissen Stein bedeuten und überliess es
dem guten Willen von Gemeinden und Kantonen, zu.
tun, was ihnen beliebte. War die Gemeinde arm oder
hatte sie kein Verständnis, so liess man die Dinge eben
laufen, beschränkte sich gelegentlich, auf Demoralisa-
tionserscheinungen aufmerksam zu machen, die
unvermeidlich mit Zeiten der langen Arbeitslosigkeit
verbunden sind.

Als vorzügliches Mittel zur Bekämpfung der
Arbeitslosigkeit haben die kantonalen Finanzdirektoren
die Reduktion der Unterstützungssätze gefunden. Der
Bundesrat hat den guten Rat nun befolgt und die
Unterstützungssätze reduziert. Dabei soll es aber nicht
einmal bleiben. Man gibt wohl zu, dass die Unterstützung

nicht ausreicht, erklärt aber demgegenüber, es sei
kein Geld mehr da. Bund, Kantone und Gemeinden
mussten zum Aufsehen mahnen, denn die Schuldenlasten

wachsen ins unerträgliche. Zu dieser Einsicht
gelangt man, wie die Erfahrung lehrt, leider nur dann,

wenn es sich um die Unterstützung der Arbeiter handelt.

Man wird sie daher nicht sehr ernst nehmen dürfen.

Auf alle Fälle gibt es heute nur zwei Wege:
ausreichende Unterstützung oder Arbeit.

Es sind harte Gegenwartsfragen, die den
ausserordentlichen Kongress beschäftigen werden, Fragen,
die für jeden Arbeiter, ob organisiert oder nicht,
Existenzfragen sind.

Der Gewerkschaftskongress soll nun vorab der
organisierten Arbeiterschaft Gelegenheit geben, sich zu
diesen Problemen auszusprechen, eine Orientierung zu
geben. Der Kongress ist aber auch notwendig geworden,
um der Gegnerschaft, die den Moment gekommen
glaubt, die Gewerkschaften an die Wand zu drücken,
zu zeigen, class trotz den theoretischen Auseinandersetzungen,

die in den letzten Jahren allzu viel Raum
einnahmen, die Gewerkschaften nur von einem Willen
beseelt sind, wenn es gilt, das Errungene festzuhalten. So

möge nun nicht nur der Kongress die Sammlungsparole
aussprechen. In allen Landesteilen müssen sich die
Arbeiter, soweit es noch nicht der Fall ist, ihren
Gewerkschaftsverbänden ansehliessen. Der entschlossene
Kampf verbürgt den Sieg!

Aus schweizerischen Verbänden.

Bauarbeiter. In Basel sind die Gipser in den
Ausstand getreten. Die Gipsermeister diktierten einen Lohn
abbau von 20 Rp. pro Stunde und eine Arbeitszeitverlängerung

von 47 auf 50 Stunden pro Woche. Die
Verhandlungen vor Einigungsamt führten zu keinem
Verzicht der Meister auf ihre Forderungen, so dass der
Streik unvermeidlich geworden war. Der Ausstand ist
vollständig; die Arbeiter sind gewillt, im Kampfe
auszuharren, bis die Anschläge der Meister zunichte gemacht
sind. Der Platz Basel ist für Gipser strengstens gesperrt.

— Ende März konnte für die Marmorarbeiter ein
neuer Landesvertrag abgeschlossen werden, der die
folgenden wesentlichen Bestimmungen enthält:

Der Vertrag hat überall da Gültigkeit, wo die
Marmorarbeiter organisiert sind. Die Arbeitszeit dauert
48 Stunden. Auf 1. April tritt für alle Marmorarbeiter
ein Lohnabbau von 5 Prozent auf den im März bestehenden

Löhnen ein. Eine vor diesem Termin vorgenommene
Lohnreduktion muss unter allen Umständen wieder
zurückerstattet werden. Falls im August 1922 die Städte-
Indexe eine merkliche Verbilligung der gesamten

_

Lebenshaltung der Arbeiter seit Februar 1922 aufweisen,
können die Kommissionen beider Parteien wieder
zusammentreten und einen weiteren Lohnabbau prüfen. Dieser
dürfte aber nur einmal eintreten und nur die Hälfte des
Indexrückganges berücksichtigen.

Ferien werden allen Arbeitern gewährt, für die nicht
der Unternehmer für mindestens 24 Tage an die
Arbeitslosenunterstützung ihren staatlichen Beitrag zahlen
mussten. Bei allen Neueinstellungen müssen zuerst die
zuletzt entlassenen bzw. arbeitslosen Arbeiter
berücksichtigt werden, und zwar mit denselben Löhnen wie vorher,

abzüglich 5 Prozent ab 1. April. Im übrigen weist
der Vertrag keine Neuerungen auf.

Bekleidungsarbeiter. Anfang April hat die Firma
Burger-Kehl in Zürich ihre gesamte Arbeiterschaft
ausgesperrt. Seit Jahren waren die Arbeiter aufs schmählichste

bezahlt und behandelt worden. Zu Beginn der
Krise, im Jahre 1920, entliess die Firma eine Anzahl
Arbeiter und Angestellte mit der Begründung, es fehle
an Arbeit. In Wirklichkeit wurde die Arbeit aber nach
Wien und nach Prosnitz (Tschechoslowakei) spediert;
auch wanderten in England und anderswo gekaufte
Stoffe nach denselben Orten, wo sie verarbeitet wurden
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